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Dem Kaskoversicherungsvertrag liegt eine begünstigte Prämienkalkulation zugrunde, die einen
Werkstättenbonus beinhaltet.

Als vereinbart gilt, dass bei einem vom Versicherungsschutz umfassten Schadenfall eine
Reparatur durch eine Partnerwerkstätte der Oberösterreichischen Versicherung AG (OOEV-
Partnerwerkstätte) erfolgt. Wird die Reparatur nicht durch eine OOEV-Partnerwerkstätte
durchgeführt, gilt in jedem Schadenfall ein um jeweils EUR 150,- erhöhter Selbstbehalt als
vereinbart.

Die aktuellen OOEV-Partnerwerkstätten sind im Internet unter
www.keinesorgen.at/partnerwerkstaetten zu finden oder können telefonisch über die
Servicehotline, Tel. 05.7891-0 erfragt werden.
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